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Sachverhalt
• Tochtergesellschaft (A-GmbH) der 

Mitteldeutschen Hartstein-Industrie AG 
wurde Steinbruchbetrieb genehmigt;
Auflage: GmbH sollte Erschließung über 
öffentliche Gemeindestraße vornehmen

• Kalksteinabtransport: Straßenausbau nötig

• Vereinbarung zw. A-GmbH und Gemeinde: 

− Gemeinde: Planung, Ausbau &  
Zurverfügungstellung der 
Gemeindestraße an A-GmbH

− A-GmbH trug sämtliche Kosten iZm
Ausbau der Straße

• AG macht VStA für die dafür bezogenen 
Eingangsleistungen geltend 

Mitteldeutsche Hartstein-
Industrie AG

A-GmbH B-GmbH

Umsatzsteuerrechtliche 
Organschaft

Gemeinde

Genehmigung 
Steinbruchbetrieb

unter Auflage: 
Erschließung der 
Gemeindestraße
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Gemeindestraße



Tenor I

1. Steht der VStA für Aufwendungen zu, die für zugunsten einer Gemeinde 
durchgeführte Arbeiten entrichtet wurde?

Ja, dem StPfl steht der VStA zu, 

• wenn Gemeindestraße sowohl vom StPfl im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeit als auch 
von der Öffentlichkeit benutzt wird,

• soweit Arbeiten nicht über das für die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit des StPfl
Erforderliche hinausgehen

• soweit Ausbaukosten im Preis der vom StPfl getätigten Ausgangsumsätze enthalten sind
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Tenor II

2. Ist einseitige behördliche Genehmigung des Steinbruchbetriebs eine Gegenleistung, 
sodass Ausbauarbeiten des StPfl „Umsatz gegen Entgelt“ iSd RL 77/388/EWG1)

darstellen?

Nein, keine entgeltliche Lieferung von Gegenständen, da

• kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Lieferung von Gegenständen und vom 
StPfl empfangenen Gegenleistung

• Ausbauarbeiten an Straße keine Gegenleistung für das Recht, den Steinbruch zu 
betreiben, sondern conditio sine qua non für Ausübung dieses Rechts 
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1) nunmehr Art 16 MWStSystRL 2006/112/EG



Tenor III

3. Sind Ausbauarbeiten eines StPfl zugunsten der Gemeinde an Gemeindestraße ein 
Umsatz, der Lieferung von Gegenständen iSd Art 5 (6) RL 77/388/EWG1)

gleichzustellen ist?

Nein, denn

• Arbeiten zugunsten der Gemeinde an öffentlich benutzbarer Straße sind kein Umsatz, 
der Lieferung von Gegenständen gegen Entgelt iSd Bestimmung gleichzustellen ist
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Begründung I

1. VStA für Aufwendungen, die zugunsten einer Gemeinde getätigt wurden

• Recht auf VStA besteht, wenn und soweit1) nach objektiven Kriterien2)

− ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Eingangsumsatz und dem 
Ausgangsumsatz, der das Recht auf VStA begründet, besteht

− die Kosten für die fraglichen Gegenstände oder Dienstleistungen zu den allgemeinen 
Aufwendungen des StPfl gehören und Kostenelemente der gelieferten Gegenstände oder
erbrachten Dienstleistungen sind3)
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1) EuGH C-132/16 Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments Rn 37, 39

2) EuGH C-132/16 Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments Rn 31

3) EuGH C-126/14 Sveda Rn 27–28; EuGH C-29/08 SKF Rn 60



Begründung II

1. VStA für Aufwendungen, die zugunsten einer Gemeinde getätigt wurden

• Straßenausbau nicht für Bedürfnisse der Gemeinde / Öffentlichkeit 
durchgeführt, sondern für Anpassung an den Schwerlastverkehr (durch Betrieb 
des Steinbruchs bedingt)

• Daher besteht ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
Ausbauarbeiten und wirtschaftlicher Tätigkeit im Rahmen des Steinbruchs

• Ausmaß des VStA ist vom vorlegenden Gericht zu bestimmen
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Begründung III
2. Ist einseitige behördliche Genehmigung des Steinbruchbetriebs eine 

Gegenleistung, sodass Ausbauarbeiten des StPfl „Umsatz gegen Entgelt“ iSd
RL 77/388/EWG1) darstellen?

• „Umsatz gegen Entgelt“ verlangt unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
Lieferung von Gegenständen / Erbringung von Dienstleistungen und einer 
tatsächlich vom StPfl empfangenen Gegenleistung 

− Vereinbarung zw Gemeinde und Klägerin kein Rechtsrahmen für Austausch gegenseitiger 
Leistungen

− Genehmigung des Steinbruchbetriebs ist einseitige Entscheidung der Bezirksregierung

− Gegenleistung könnte auch Dienstleistung sein 

− Aber: Ausbauarbeiten im konkreten Fall keine Gegenleistung, sondern conditio sine qua non für 
das Recht, den Steinbruch zu betreiben
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Begründung IV
2. Ist einseitige behördliche Genehmigung des Steinbruchbetriebs eine 

Gegenleistung, sodass Ausbauarbeiten des StPfl „Umsatz gegen Entgelt“ iSd
RL 77/388/EWG1) darstellen?

• Nicht im Widerspruch mit der Zuerkennung des Rechts auf VStA

• VStA vom EuGH bereits zuerkannt, wenn: 

− sowohl StPfl als auch ein Dritter von der betreffenden Dienstleistung im Rahmen ihrer 
wirtschaftlichen Tätigkeiten profitieren, obwohl der Dritte unentgeltlich in den Genuss der 
Dienstleistung kommt2)
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2) EuGH C-132/16 Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments Rn 40



Begründung V
3. Sind Ausbauarbeiten eines StPfl zugunsten der Gemeinde an 

Gemeindestraße ein Umsatz, der Lieferung von Gegenständen iSd Art 5 (6) RL 
77/388/EWG1) gleichzustellen ist?

• Art 5 (6) der RL dient der Verhinderung von unversteuertem Endverbrauch

• EuGH C-48/97 Kuwait Petroleum Rn 22: Unentgeltliche Weitergabe eines aus 
dem Unternehmen entnommenen Gegenstandes → Lieferung gegen Entgelt 
gleichgestellt, 

− sofern Gegenstand zu VStA berechtigt hat

− grds nicht relevant, ob Weitergabe für Zwecke des Unternehmens erfolgt

• Tatsächliche Umstände sind entscheidend: Nutzung v.a. für Bedürfnisse der StPfl
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Begründung VI
3. Sind Ausbauarbeiten eines StPfl zugunsten der Gemeinde an 

Gemeindestraße ein Umsatz, der Lieferung von Gegenständen iSd Art 5 (6) RL 
77/388/EWG1) gleichzustellen ist?

• Gleichbehandlungsgrundsatz und teleologische Interpretation der RL: es liegt 
kein Umsatz vor, der Lieferung von Gegenständen gegen Entgelt iSd Art 5 (6) der 
RL1) gleichzustellen ist

• Das Urteil in der Rs C-528/19 fügt sich in bisherige Rspr des EuGH ein
− Rs C-29/08 SKF

− Rs C-132/16 Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments

− Rs C-126/14 Sveda

− Rs C-48/97 Kuwait Petroleum
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Auswirkungen auf 
die österreichische 

Rechtslage I
• Bislang anderer Zugang der Rspr:

• VwGH 19.12.2013, 2009/15/0137

− Unentgeltliche Übertragung einer Auffahrt an die Öffentliche Hand begründet einen 
steuerpflichtigen Eigenverbrauch

− Diese Ansicht stützte der VwGH auf die Rechtsansicht des EuGH in der Rs C-48/97 Kuwait 
Petroleum
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Auswirkungen auf 
die österreichische 

Rechtslage II
• Bislang anderer Zugang der Rspr:

• VwGH 27.11.2017, Ra 2016/15/0031

− Zur Vermeidung unversteuerten Letztverbrauches sei es nicht ausreichend, dass Kosten für die 
Errichtung von öffentlich nutzbaren Gütern Eingang in die steuerpflichtigen Ausgangsumsätze des 
Unternehmers finden

− Der konkrete Leistungsaustausch (zwischen StPfl und Gemeinde) müsse separat betrachtet 
werden

− Durch Besteuerung dieses Leistungsaustausches als fiktive Leistung werde unversteuerter 
Letztverbrauch verhindert 
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Auswirkungen auf 
die österreichische 

Rechtslage III
• Die Rspr des VwGH, ein derartiger SV begründe steuerbaren 

Entnahmeeigenverbrauch, lässt sich nach C-528/19 nicht mehr aufrecht erhalten

− Unternehmer lassen Kosten in die Preise ihrer Ausgangsumsätze einfließen, daher werden sie 
beim Endverbraucher mit USt belastet

− Aus österreichischer Sicht einschränkende Interpretation des Begriffs „Zuwendung“ 
(§ 3 Abs 2 3. Teilsatz UStG) dahingehend notwendig, dass auf die tatsächliche Belastung des 
Endverbrauchers abzustellen ist, um einen etwaigen Verstoß gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz zu verhindern
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